 
        

        

















    



  






    
        
            
                ×
                

            

            
            

        

    




 
 





 
 

        

        
        Direkt zum Hauptinhalt
        
        










 

















 	 	 	
	
	
	
	 
		
		
			































			    [image: Zurück zur EUR-Lex-Startseite]
			    [image: Zurück zur EUR-Lex-Startseite]
	            Der Zugang zum EU-Recht 	 
 
 
	
	
				EUR-Lex Der Zugang zum EU-Recht
	
	
	
		
				
					
						
							
	
	
		
							Deutsch						
							DE
							(current language)
						
					
	
						





	
		
	
	
			Sprache
			български (bg)
Español (es)
Čeština (cs)
Dansk (da)
Deutsch (de)
Eesti keel (et)
Ελληνικά (el)
English (en)
Français (fr)
Gaeilge (ga)
Hrvatski (hr)
Italiano (it)
Latviešu valoda (lv)
Lietuvių kalba (lt)
Magyar (hu)
Malti (mt)
Nederlands (nl)
Polski (pl)
Português (pt)
Română (ro)
Slovenčina (sk)
Slovenščina (sl)
Suomi (fi)
Svenska (sv)


		
	



	
	
						
	
						
							
	
	
								  		
									Mein EUR-Lex
									
								
				
							Mein EUR-Lex
	






























Anmelden
	Registrieren
	
	






























Meine Suchanfragen in letzter Zeit (0)

	

	 	
	












	
		
	
	
	
			
			

			
					
				
						
   		 					
							<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">Mehr zu den experimentellen Funktionen</a>			

				
					Experimentelle Funktionen
					
				
				
					
		
	




	
			
			
			
				×
				
					Wählen Sie die experimentellen Funktionen, die Sie testen möchten.

					

					
						Möchten Sie uns bei der Verbesserung von EUR-Lex helfen? Dies ist eine Liste experimenteller Funktionen, die Sie aktivieren können. Diese Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung; sie wurden noch nicht vollständig getestet und könnten die Stabilität von EUR-Lex beeinträchtigen. Teilen Sie uns mit, was Sie davon halten.

					

					
						 
						Achtung! Konflikt – bitte wählen Sie eine andere Kombination von Funktionen aus.
					

					
						
								
                                        	
                                                    
                                                         Ersetzung der CELEX-Kennungen durch Kurztitel – experimentelle Funktion. Ersetzt anklickbare CELEX-Kennungen von Verträgen und Rechtsprechung durch Kurztitel.
  
	
                                                    
                                                         Visualisierung von Zusammenhängen zwischen Dokumenten. Es erscheint eine dynamische Grafik mit einer Darstellung der Zusammenhänge zwischen dem Rechtsakt und verbundenen Dokumenten. Die Funktion steht derzeit nur für Rechtsakte zur Verfügung.
  

	
	
                                        	
                                                    
                                                         Deep Links im Text des Schriftstücks anzeigen (unter 900 KB). Verlinkungen zu weiteren, in den Schriftstücken erwähnten Rechtsakten
  

	


						

					

					
						 Anwenden
		
	
	
	




	































	





	 		
	







	
		
			
				
					×
				
				Select
					site language

			

			

			
				
					

						
	
	
	
	
	
	
	
	
	
							
									 български
	(bg)
	
	
	 Español
	(es)
	
	
	 Čeština
	(cs)
	
	
	 Dansk
	(da)
	
	
	 Deutsch
	(de)
	
	
	 Eesti keel
	(et)
	
	
	 Ελληνικά
	(el)
	
	
	 English
	(en)
	
	
	 Français
	(fr)
	
	
	 Gaeilge
	(ga)
	
	
	 Hrvatski
	(hr)
	
	
	 Italiano
	(it)
	
	

	
	
							
									 Latviešu valoda
	(lv)
	
	
	 Lietuvių kalba
	(lt)
	
	
	 Magyar
	(hu)
	
	
	 Malti
	(mt)
	
	
	 Nederlands
	(nl)
	
	
	 Polski
	(pl)
	
	
	 Português
	(pt)
	
	
	 Română
	(ro)
	
	
	 Slovenčina
	(sk)
	
	
	 Slovenščina
	(sl)
	
	
	 Suomi
	(fi)
	
	
	 Svenska
	(sv)
	
	

	
	
	
						
							
	
	
						
					

				

				
	
	
	
	
	
	



			
	
	
		
			[image: Zurück zur EUR-Lex-Startseite]
		
  
		
			
				Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.
			

			
			
	
	
	
	
	
 
      
   	
    	      
    		  
			
				





















	

	

	

	

	

	

	


	
	
	
	


	
	












	
	Menü
   
      
         
            EU-Recht

            	Verträge	Derzeit geltende Verträge
	Gründungsverträge
	Beitrittsverträge
	Weitere Verträge und Protokolle
	Chronologischer Überblick


               
	Rechtsakte
	Konsolidierte Texte
	Internationale Abkommen
	Vorarbeiten
	EFTA-Dokumente
	Rechtsetzungsverfahren
	Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung
	EU-Institutionen	Europäisches Parlament
	Europäischer Rat
	Rat der Europäischen Union
	Europäische Kommission
	Gerichtshof der Europäischen Union
	Europäische Zentralbank
	Europäischer Rechnungshof
	Europäischer Wirtschafts-und Sozialausschuss
	Europäischer Ausschuss der Regionen


               
	EuroVoc


         
      

      
         
            EU-Rechtsprechung

            	Rechtsprechung
	Sammlung der Rechtsprechung
	Fundstellennachweis Rechtsprechung


         
      

      
         
            Amtsblatt

            	Zugang zum Amtsblatt
	Amtsblatt, Reihe L — Tagesansicht
	Amtsblatt, Reihe C — Tagesansicht
	Amtsblatt durchsuchen
	Rechtsverbindliche Druckausgaben
	Sonderausgaben


         
      

      
         
            Recht und Rechtsprechung national

            	Nationale Umsetzung
	Nationale Rechtsprechung
	JURE-Rechtsprechung


         
      

      
         
            Weitere Informationen

            	Aktuelles
	Jüngste Entwicklungen auf EUR-Lex
	Statistiken
	ELI-Register	Über ELI
	Technische Angaben
	ELI-Einführung im Überblick
	Ressourcen für die Einführung von ELI
	ELI-Nachrichten
	ELI Referenzen
	Legislation in schema.org


               
	Haushaltsplan online


         
      

   



	

	
	 	










	
	
	
	
		
			
	
				
				
					
	
	
	
	
	
	

					Schnellsuche	
	
	
	
	
					
						
					
						
	
	
							
						
	
		

	
				
	
			




	
			
				
				    
					
	
	
	
	
	
	
			
	
	
	
	
	
	
	Nutzen Sie Anführungszeichen für die Suche nach einem Begriff „mit exakter Übereinstimmung“. Hängen Sie ein Sternchen (*) für die Suche nach Varianten an (Umsetzung*, 32019R*). Verwenden Sie ein Fragezeichen (?) anstelle eines einzelnen Zeichens in Ihrem Suchbegriff, um Varianten zu finden („Fa?l“ findet „Fall“ und „Fell“).		

				
					 
				
			

	
			
				
					
	































						 
						Suchtipps
	
				

				
					Brauchen Sie weitere Suchoptionen? Nutzen Sie die	
	
 






























Erweiterte Suche 	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	






 






	Sie sind hier
		EUROPA
	






























EUR-Lex-Startseite
	EUR-Lex - 02010D0031(01)-20111102 - DE
	




 
















































































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
























































	
		
			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

























	
	
	
		
			
				
				
					
						
							
						
					
					
					
				

				
				
					
	
	
				
					Dokument 02010D0031(01)-20111102

				

				
					











	
	
	
				
					
						














    	
            
 
 
 
 
 Hilfe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
            
                
                Diese Seite drucken  
	
                
            





	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





		
				
	
	
	
	






    
 
 
 
            
                
                    
	
	
	
						































	Text
	
	
							
						
		































	Informationen zum Dokument
	
	
							
						

	
						



















	
	
	
	
	
	
	
	

































	
	
	 
	
								 In „Meine Artikel“ speichern
	
	
	
	

	
		
							
								
								Aktueller Link
		
		

















Permalink


Lesezeichen anlegen



	
	
							































								 Angaben herunterladen
	
	

	
	
					
						
							
	
							
								
								     
								    Inhalt
								
							
							
								
								     
								    Inhaltsverzeichnis verbergen
 		
	
	
	
	
 
	
	
   Zur geltenden Fassung (23/03/2022)
   23/03/2022



   
      
          Alle Fassungen anzeigen
   
   
      
          Alle Fassungen verbergen
   
   
      	
            23/03/2022
         
	
            02/11/2011
         
	
            Rechtsakt
         


   


	
	
  
  
 
 
 


	
			
				
						
	






 
 
 









 









 









 










	
	















 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
   
      
            
        

      Decision of the European Central Bank of 20 December 2010 concerning the opening of accounts for the processing of payments in connection with EFSF loans to Member States whose currency is the euro (ECB/2010/31) (2011/15/EU)

      Konsolidierter Text: Beschluss der Europäischen Zentralbank vom 20. Dezember 2010 über die Eröffnung von Konten zur Abwicklung von Zahlungen in Verbindung mit Darlehen der EFSF an Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (EZB/2010/31) (2011/15/EU) 

      Beschluss der Europäischen Zentralbank vom 20. Dezember 2010 über die Eröffnung von Konten zur Abwicklung von Zahlungen in Verbindung mit Darlehen der EFSF an Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (EZB/2010/31) (2011/15/EU) 

      
         Zum ursprünglichen Rechtsakt(
      
         [image: Rechtlicher Status des Dokuments]
      In Kraft
)

   Zur geltenden Fassung (23/03/2022)
   23/03/2022



      02/11/2011

      ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/2011-11-02
      

      
         
            
                Alle ausklappen
            
                Alle einklappen
         

      

   




   
      
         
             Verfügbare Sprachen und Formate
      

   

   
      
         
            
               
                  Sprache
               

               
                  	
                        
                           BG
                        
                     
	
                        
                           ES
                        
                     
	
                        
                           CS
                        
                     
	
                        
                           DA
                        
                     
	
                        
                           DE
                        
                     
	
                        
                           ET
                        
                     
	
                        
                           EL
                        
                     
	
                        
                           EN
                        
                     
	
                        
                           FR
                        
                     
	
                        
                           GA
                        
                     
	
                        
                           HR
                        
                     
	
                        
                           IT
                        
                     
	
                        
                           LV
                        
                     
	
                        
                           LT
                        
                     
	
                        
                           HU
                        
                     
	
                        
                           MT
                        
                     
	
                        
                           NL
                        
                     
	
                        
                           PL
                        
                     
	
                        
                           PT
                        
                     
	
                        
                           RO
                        
                     
	
                        
                           SK
                        
                     
	
                        
                           SL
                        
                     
	
                        
                           FI
                        
                     
	
                        
                           SV
                        
                     


               

            

            
               
                   
                  HTML
               

               
                  
                     DE
                  
                  
                      
                     Aufklappmenü ein-/ausschalten
                  
                  	
                        
                            
                           BG
                        
                     
	
                        
                            
                           ES
                        
                     
	
                        
                            
                           CS
                        
                     
	
                        
                            
                           DA
                        
                     
	
                        
                            
                           DE
                        
                     
	
                        
                            
                           ET
                        
                     
	
                        
                            
                           EL
                        
                     
	
                        
                            
                           EN
                        
                     
	
                        
                            
                           FR
                        
                     
	
                        
                            
                           GA
                        
                     
	
                        
                            
                           HR
                        
                     
	
                        
                            
                           IT
                        
                     
	
                        
                            
                           LV
                        
                     
	
                        
                            
                           LT
                        
                     
	
                        
                            
                           HU
                        
                     
	
                        
                            
                           MT
                        
                     
	
                        
                            
                           NL
                        
                     
	
                        
                            
                           PL
                        
                     
	
                        
                            
                           PT
                        
                     
	
                        
                            
                           RO
                        
                     
	
                        
                            
                           SK
                        
                     
	
                        
                            
                           SL
                        
                     
	
                        
                            
                           FI
                        
                     
	
                        
                            
                           SV
                        
                     


               

            

            
               
                   
                  PDF
               

               
                  
                     DE
                  
                  
                      
                     Aufklappmenü ein-/ausschalten
                  
                  	
                        
                            
                           BG
                        
                     
	
                        
                            
                           ES
                        
                     
	
                        
                            
                           CS
                        
                     
	
                        
                            
                           DA
                        
                     
	
                        
                            
                           DE
                        
                     
	
                        
                            
                           ET
                        
                     
	
                        
                            
                           EL
                        
                     
	
                        
                            
                           EN
                        
                     
	
                        
                            
                           FR
                        
                     
	
                        
                            
                           GA
                        
                     
	
                        
                            
                           HR
                        
                     
	
                        
                            
                           IT
                        
                     
	
                        
                            
                           LV
                        
                     
	
                        
                            
                           LT
                        
                     
	
                        
                            
                           HU
                        
                     
	
                        
                            
                           MT
                        
                     
	
                        
                            
                           NL
                        
                     
	
                        
                            
                           PL
                        
                     
	
                        
                            
                           PT
                        
                     
	
                        
                            
                           RO
                        
                     
	
                        
                            
                           SK
                        
                     
	
                        
                            
                           SL
                        
                     
	
                        
                            
                           FI
                        
                     
	
                        
                            
                           SV
                        
                     


               

            

         

      

   




   
      
         
             Mehrsprachige Anzeige
      

   

   
      
         
            
               Sprache 1 
               Deutsch (de)
Bulgarisch (bg)
Spanisch (es)
Tschechisch (cs)
Dänisch (da)
Deutsch (de)
Estnisch (et)
Griechisch (el)
Englisch (en)
Französisch (fr)
Kroatisch (hr)
Italienisch (it)
Lettisch (lv)
Litauisch (lt)
Ungarisch (hu)
Maltesisch (mt)
Niederländisch (nl)
Polnisch (pl)
Portugiesisch (pt)
Rumänisch (ro)
Slowakisch (sk)
Slowenisch (sl)
Finnisch (fi)
Schwedisch (sv)


            

            
               Sprache 2 
               Bitte auswählen
Bulgarisch (bg)
Spanisch (es)
Tschechisch (cs)
Dänisch (da)
Deutsch (de)
Estnisch (et)
Griechisch (el)
Englisch (en)
Französisch (fr)
Kroatisch (hr)
Italienisch (it)
Lettisch (lv)
Litauisch (lt)
Ungarisch (hu)
Maltesisch (mt)
Niederländisch (nl)
Polnisch (pl)
Portugiesisch (pt)
Rumänisch (ro)
Slowakisch (sk)
Slowenisch (sl)
Finnisch (fi)
Schwedisch (sv)


            

            
               Sprache 3 
               Bitte auswählen
Bulgarisch (bg)
Spanisch (es)
Tschechisch (cs)
Dänisch (da)
Deutsch (de)
Estnisch (et)
Griechisch (el)
Englisch (en)
Französisch (fr)
Kroatisch (hr)
Italienisch (it)
Lettisch (lv)
Litauisch (lt)
Ungarisch (hu)
Maltesisch (mt)
Niederländisch (nl)
Polnisch (pl)
Portugiesisch (pt)
Rumänisch (ro)
Slowakisch (sk)
Slowenisch (sl)
Finnisch (fi)
Schwedisch (sv)


            

            Anzeige
         

      

   



	
	
	
	
















	
				
					
	
						
							
								
								    
									Text
	
		
	
	
					
					
						






						
							




	
	
	
									
									
										
	
   


	
	
	
											
												
													
														
   2010D0031 — DE — 02.11.2011 — 001.001
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            BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

            vom 20. Dezember 2010

            über die Eröffnung von Konten zur Abwicklung von Zahlungen in Verbindung mit Darlehen der EFSF an Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist

            (EZB/2010/31)
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      ▼B
   

   BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

   vom 20. Dezember 2010

   über die Eröffnung von Konten zur Abwicklung von Zahlungen in Verbindung mit Darlehen der EFSF an Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist

   (EZB/2010/31)

   (2011/15/EU)

   
      

      

   

   
      DAS DIREKTORIUM DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK —

      gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf die Artikel 17 und 21,
in Erwägung nachstehender Gründe:	
               (1)

            	
               Gemäß Artikel 17 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (nachfolgend: „ESZB-Satzung“) kann die Europäische Zentralbank (EZB) zur Durchführung ihrer Geschäfte Konten für Kreditinstitute, öffentliche Stellen und andere Marktteilnehmer eröffnen.

            


      	
               (2)

            	
               Gemäß den Artikeln 21.1 und 21.2 der ESZB-Satzung kann die EZB als Fiskalagent für Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten tätig werden.

            


      	
               (3)

            	
               Gemäß Artikel 1 Absatz 2 des Beschlusses EZB/2007/7 vom 24. Juli 2007 über die Bedingungen von TARGET2-EZB (
                     1
                  ) kann die EZB Zentralbanken als Kunden akzeptieren.

            


      	
               (4)

            	
               Es wird Bezug genommen auf den EFSF-Rahmenvertrag zwischen den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und der European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, deren Gesellschafter die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets sind. Der EFSF-Rahmenvertrag ist am 4. August 2010 in Kraft getreten und seither verbindlich.

            


      	
               (5)

            	
               Gemäß dem EFSF-Rahmenvertrag und der Satzung der EFSF wird die EFSF den Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und mit der Europäischen Kommission ein Memorandum of Understanding über Haushaltsdisziplin und wirtschaftspolitische Leitlinien abgeschlossen haben, Finanzmittel in Form von Vereinbarungen über eine Darlehensfazilität (nachfolgend „Vereinbarungen über eine Darlehensfazilität“) gewähren.

            


      	
               (6)

            	
               Artikel 3 Absatz 5 des EFSF-Rahmenvertrags sieht vor, dass die Ausreichung von Darlehen, die die EFSF einem Mitgliedstaat gewährt, dessen Währung der Euro ist, durch die Konten der EFSF und des jeweiligen das Darlehen aufnehmende Mitgliedstaat erfolgt, die für die Zwecke der Vereinbarungen über eine Darlehensfazilität bei der EZB eröffnet worden sind. Der Beschluss EZB/2010/15 vom 21. September 2010 betreffend die Verwaltung von EFSF-Darlehen an Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets (
                     2
                  ) enthält Bestimmungen über die Eröffnung eines auf den Namen der EFSF lautenden Geldkontos bei der EZB für die Durchführung der Vereinbarungen über eine Darlehensfazilität.

            


      	
               (7)

            	
               Die Rückzahlung gemäß den Vereinbarungen über eine Darlehensfazilität erfolgt über Geldkonten, die im Namen der nationalen Zentralbank (NZB) des jeweiligen das Darlehen aufnehmenden Mitgliedstaats bei der EZB eröffnet werden.

            


      	
               (8)

            	
               Es ist erforderlich, Bestimmungen über die Geldkonten festzulegen, die für die Durchführung der Vereinbarungen über eine Darlehensfazilität im Namen der NZB des jeweiligen das Darlehen aufnehmenden Mitgliedstaats bei der EZB zu eröffnen sind —

            


      HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST:

   

   
      

      

   

   
      ▼M1
   

   Artikel 1

   Eröffnung von Geldkonten

   Die EZB kann auf Antrag der NZB eines ein Darlehen aufnehmenden Mitgliedstaats zur Abwicklung von Zahlungen im Rahmen einer Vereinbarung über eine Darlehensfazilität oder einer Vereinbarung über eine Finanzhilfefazilität Geldkonten eröffnen, die auf den Namen der betreffenden NZB lauten (nachfolgend: „NZB-Geldkonto“).

   Artikel 2

   Annahme von Zahlungen, die auf den Geldkonten eingehen

   Ein NZB-Geldkonto wird ausschließlich zur Abwicklung von Zahlungen im Rahmen einer Vereinbarung über eine Darlehensfazilität oder einer Vereinbarung über eine Finanzhilfefazilität verwendet.

   
      ▼B
   

   Artikel 3

   Entgegennahme von Anweisungen

   Die EZB nimmt hinsichtlich eines NZB-Geldkontos lediglich Anweisungen der NZB entgegen, die das betreffende Konto führt.

   Artikel 4

   Salden von Geldkonten

   NZB-Geldkonten dürfen zu keinem Zeitpunkt im Soll stehen. Von diesen Konten werden daher keine Zahlungen ausgeführt, die das Guthaben auf den Konten übersteigen.

   Artikel 5

   Vergütung

   Die EZB verzinst das Guthaben, das sich länger als einen Geschäftstag auf einem NZB-Geldkonto befindet, zum geltenden EZB-Einlagesatz nach der Eurozinsmethode (actual/360).

   Artikel 6

   Inkrafttreten

   Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

   
      

   

   

   (
         1
      ) ABl. L 237 vom 8.9.2007, S. 71.

   (
         2
      ) ABl. L 253 vom 28.9.2010, S. 58.
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